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Notärztliche Verrorgung In der Region Lütjenburg

Sehr geehrter Herr

thr Schreiben vom t5,O3.2OlO haben wir erhalterr. Sle äußern darin lhre Bedenken hin-
sichtlich der mit dem Kreis Plön getroffenen Regelung zum Notarztstandort Lütienburg

und der Objektivität des Gutachtens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung

ruord (MDK Nord). Cerne möchten wir mit den nachfolgenden Ausführungen auf lhre Be-

denken eingehen und lhnen die Hintergründe erläutern, die zu dieser Entscheidung ge-

führt haben,

Bereits im Jahr 2OO7 wurde von allen Krankenkassen gemeinsam mit dem Kreis Plön ver-

einbart, ein Gutachten belm MDK Nord zu beauftragen, um eine objektive Entscheidungs-

basis zu erhalten. Dle methodische Vprgehen$wejse wurde dabei vorab mlt Vertretern der

in Lütjenburg eingebundenen Notärile abgestimrnt. Die gutachterllchen Ergebnisse auf

der crurfAlage eines kompletten Zwölf-Monats-Zeitraumes wurden am 6. Mal 2009 im

Rahmen einer genieinsamen Sitzurrg des Ausschusses für Cleichstellung, Cesundheit und

Soziales und dem Ausschusses für Finanzen der Öffentlichkeit vorgestellt.ItFttli#Filtt
rtwüärrtfs{ährffiltt$Etftütffüftt'ln zrn}ftl gerogrn, odsr gnr1'a1*'*ffiltTHfftHfüftlfi'

;r5en,{q4,Krpqfa6pkasran ec$'t{Et: "dtr S/iH( NorC'-Ft "
u nd darübor hinarr{ auth' Etsttilllt' wtur*Eff-' D i e Arzte d e s Med i -

zinischen Dienstes sind geinäß g 275 Absatz 5 des fünften Sozialgesetzbuches bei der

Wahrnehmung lhrer medizinischen Aufgaben nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen.

Wie bereits auch in der Vergangenheit wird zukünftig der Notarztstandort Lütjenburg an

bestimmtenZeitenbesetztsein.ffic|HttrÜrNdrmFdul'finEßHt!rtauf
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tüü {hm, trc.r *re*sr*+rtqrr.tmgmft* sowie erg änzend d u rchdie umliegenden Notarztsysteme in'Pr€etz, schöirkirchen, oldenburg und Eutin sowieRettungshubschrauber qualitativ hochwenig s Cutachten weist hierbeiffiiltflflUf aus, die regethaft ftntFlfifft n. Die von thnen befürch_

tete Überschreitung ist also grundsätzlich nicht gegeben.

wir sind zuversichtlich, dass wir mit unseren Ausführungen lhre Bedenken entkräfften
konnten und lhnen aufgezeigt haben, dass die notärztliche versorgung ln Lütjenburg und
Umgebung auch in der Zukunft sichergestellt tst.
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